
Bockhorn historisch 

 
Wie jedes Dorf hat auch Bockhorn eine Geschichte, nur muß sie meist erst geschrieben 

werden. Wie jede Geschichte kann sie nur enthalten, was aus vergangener Zeit der Nachwelt 

erhalten blieb. Was verlorenging, kann nur in den seltensten Fällen wiederhergestellt werden 

und öffnet Tür und Tor der subjektiven Willkür. Wir wissen z. B. nicht, von wann der Platz 

Bockhorn von Menschen besiedelt wurde; erst 1936 wurde beim Autobahnbau ein 

vorzeitliches Grab entdeckt und ausgegraben. Mehr als dieses haben sich nicht gefunden. So 

ist auch der Ortsname in seiner Bedeutung nicht geklärt. Plattdeutsch sagen wir Ba
u
khorn, 

was mit Buche auf den ersten Blick nichts zu tun hat. Die Buche heißt auf plattdeutsch bis 

heute Beuken. Die älteste bekannte Sprache unserer Heimat, das Altsächsische, sagte Bok 

oder Boke zu dem genannten Baum, mit langem -o-. Das Wort Bok bedeutete auch im 

Altsächsischen schon Buch, nicht nur Buche. Buch und Buche sind also stammverwandt, wir 

sprechen ja auch heute noch von Buchstaben, also von Stäben aus Buchenholz. Der Ortsname 

könnte also früher durchaus noch etwas mit Buchen zu tun gehabt haben, wachsen doch heute 

noch rings um die alten Bauernhäuser Eichen und Buchen. Die zweite Silbe ïhorn wird oft 

als Höhe deutet, was mir sehr hergesucht vorkommt, denn es handelt sich um eine 

Zusammenziehung aus höhern, was bekanntlich ein Komparativ und damit ein Adjektiv ist. 

Beides läßt sich also nicht zusammenspannen. Es ist eher an das germanische Wort Horn zu 

denken, was in Gemeinschaft mit dem lateinischen cornu auch Ecke oder Ende heißen kann. 

Komplizierter wird die ganze Sache, wenn  die älteste Erwähnung des Ortes näher betrachtet 

wird. In einer Urkunde des Klosters Walsrode von 1237 wird der Name für einen Mann in 

Anspruch genommen, dessen Güter dem Kloster Walsrode übertragen werden. Wie aus der 

im folgenden abgedruckten Urkunde zu erkennen ist, heißt dieser Mann Ludolph mit 

Vornamen und wird Bochorne geschrieben. Im Lateinischen kann das -c- durchaus den Laut -

-k- meinen, also wird man den Herrn schon Bokhorne aussprechen dürfen. 

  

Übersetzung 
 N., genannt Hodo (vermutlich von Hodenberg), wünscht allen Heil und Segen. 

Bekannt sei allen, daß wir und unsere Erben der Kirche zu Walsrode alle Rechte 

ungeschmälert übertragen haben, die wir an den Gütern Ludolfs von Bockhorn und im Deil 



und Witdige (unbekannt) besitzen. Die genannte Kirche soll alles auf Dauer besitzen. Zeugen 

sind Hartwig von Düshorn, Wilhelm Hartmann, Dietrich von Bothmer, Hermann von Fulde 

und viele andere. Wir haben dies[e Schenkung] mit unserem Siegel bestätigt. Im Jahre der 

Fleischwerdung des Herrn 1237. 

Original im Lüneburger Urkundenbuch. 15. Abtheilung, Celle 1859, Urkunde Nr. 25. 

Übersetzt von Werner Grütter 

 

In alten Urkunden wird der Name folgendermaßen geschrieben: 

 

1237 Bochorne 1337 Bochorne 1338 Bochorne 1488/89 Bokhorn 1520-1524 Bockhorn, 

danach nur noch in dieser Form notiert. Alle Belege stammen aus: Lüneburger Urkundenbuch 

herausgegeben von Landschafts-Director Freiherrn von Hodenberg. 15. Abtheilung: Archiv 

des Klosters St. Johannis zu Walsrode. Capaun-Carlowôsche Buchhandlung, Celle 1859. 

 

Ob Ludolfs Besitzungen damals schon aus sieben Höfen bestanden wie in späteren 

Jahrhunderten, muß offen bleiben. Aus der Urkunde ergibt sich, daß die Bockhorner Bauern 

unter der Herrschaft des Walsroder Klosters standen. Das heißt sie hatten kein Eigentum an 

dem von ihnen bearbeiteten Grund und Boden und mußten dem Kloster Dienste und Abgaben 

als eine Art Pacht leisten. Die Geschichtskundigen nennen diese Rechtslage Grundherrschaft. 

Ob diese Pflichten drückend waren, wie es in Filmen und zweitklassigen Romanen oft 

dargestellt wird,  ist nicht überliefert. Für ganz Deutschland galt wohl der Spruch: Unter dem 

Krumnmstab ist gut leben. Geistliche Grundherrschaften galten also pauschal angenehmer als 

weltliche. Die konkrete Belastung ist erst aus späterer Zeit überliefert. Aus ihnen ergibt sich, 

daß die Höfe gleich ähnlich groß gewesen sein müssen, weil sie die gleiche Menge 

Feldfrüchte abliefern mußten. Diese gingen als Zehnter an das Kloster, der so etwas wie das 

Gehalt der Geistlichkeit darstellte. Er konnte allerdings auch dem Bistum Minden zustehen, 

zu dem damals auch das Kloster und der Loingau gehörten. Dieser bezeichnete ungefähr das 

Gebiet des späteren Amtes Fallingbostel. Der Zehnte stellte keinesweg immer den zehnten 

Teil der Ernte dar, wie der Name wahrscheinlich macht, sondern änderte sich der Größe nach 

und konnte auch durch Geldzahlung abgelöst werden, je mehr die Geldwirtschaft im 

Mittelalter zunahm. Er geht zurück auf eine Forderung in der Bibel. 

 

Urkundlich bezeugt ist, daß Minden den Zehnten aus unserer Heimat nach Lehnsrecht 

weitergab, z. B. an den Edelherrn Albert von Pröpsten. Nach seinem Tode erhielt seine Witwe 

Elisabeth am 21. Dezember 1337 das Nutzungsrecht. In dieser Urkunde (Hodenberg, 

Walsroder UB Nr. 140) werden die Zehntpflichtigen im einzelnen genannt, auch ein 

Bockhorner Hof, der jährlich 4 Groschen Lüneburger Geldes zahlen muß. Knapp ein Jahr 

später schon, am 3. November 1338, werden die Rechte in Pröpsten dem Kloster Walsrode 

vermacht, darunter der Zehnte von zwei Häusern in Bockhorn. Ungeklärt ist, warum nun ein 

zweiter Hof zehntpflichtig geworden ist. Immerhin ist gesichert, daß der Propst des Klosters, 

ein früherer Zisterziensermönch aus Scharnbeck, die Rechte für 70 Bremer Silbermark 

erworben hat, eine gewaltige Summe. Die Mark, die Kölnische Mark, war eine 

Gewichtseinheit von 233,8 Gramm und wurde zu 166 Pfennigen gerechnet. 

 

1899 veröffentlichte O. Jürgens eine wichtige Quelle für die Geschichte unserer Heimat im 

ausgehenden Mittelalter, das Amtsbuch des Klosters Walsrode. Es nennt die Rechte und 

Besitztümer des Klosters von 1513 bis 1674. In diesem Buch werden auch die Einnahmen aus 

Bockhorn für das Jahr 1499 erwähnt. Vorweg wird klargestellt: ĂEs ist unsere Sache, die 

Maßeinheit für Getreide festzulegen, Ellen (Längenmaß) und Gewichte zu prüfen, die Meier 

und unsere Zinseinnehmer zu bestellen und abzusetzen , Pfänder für zurückgehaltene 

Zinszahlung zu nehmen, zu verhaften und alle Strafen auszusprechen mit Ausnahme der 



Kapitalverbrechen, die dem Herzog zustehenñ (Übersetzung aus dem Lateinischen von 

Werner Grütter). Von den Liten, den Halbfreien, heißt es: ĂKein Lite kann etwas tun oder 

anordnen oder die Herrschaft über sich selbst wählen, ohne die Genehmigung des Klosters 

und Propstesñ. Ein Wechsel des Herrn lag also nicht im Ermessen des Liten. Über Heimat, 

Erbrecht, Freilassung der Hörigen enthält das Amtsbuch genaue Bestimmungen, nur würde 

eine Übersetzung hier die Geduld der Leser überfordern. Das nun folgende Zehntregister gibt 

einen Einblick, aus welchen Ortschaften unserer Heimat das Kloster den Zehnten erhielt: 

 

 



Für fast 20 Jahre fehlen nun urkundliche Nachrichten über Bockhorn. Erst für das Jahr 1520 

erfahren wir erneut, wie hoch die Bockhorner Bauern mit Abgaben belastet waren. Das nun 

schon mehrfach erwähnte Urkundenbuch des Klosters Walsrode überliefert dabei auch die 

ersten Hofnamen, die heute noch gelten, nur in veränderter sprachlicher Form. Benen Hof 

etwa (Bockhorn Nr. 4) erscheint unter dem Namen seines damaligen Besitzers Cordt Beningk 

und muß 1/10 Mark zahlen. Diers (Dirick to Bockhorn) zahlen IIIj ß. Hans im Deil gab 15 ß 

für die Bienen, IIIj ß für Kälber und Ferkel. Alle Genannten hatten also den Zehnten durch 

Geldzahlung abgelöst. Das Zeichen ß steht für Schillinge; davon gingen 32 auf einen 

Reichstaler. Offenbar war schon damals Hof Deil der größte in Bockhorn, er muß nämlich das 

meiste zahlen. 

                                                                                   

Aus dem Walsroder Urkundenbuch über Bockhorn erfahren wir, daß sich 1513 im Dorf 

sieben Höfe befinden, wobei nur für 5 Höfe konkret angegeben wird, was sie ans Kloster 

abzuliefern haben. Ob  die Reihenfolge der Höfe schon den heutigen Hofnummern entspricht, 

muß offen bleiben. Der erste und vierte Hof haben jeweils am meisten zu liefern: einen Malter 

Roggen und ebensoviel Stroh, jeweils nach den Maßen des Hofes. Im zur Gemeinde 

Bockhorn gehörenden Deil werden 5 Höfe genannt. Bis 1936 gab es nur noch einen Hof Deil, 

heute liegt er am Rande des Truppenübungsplatzes; das Gebäude blieb erhalten. Das 

Schicksal der anderen vier Höfe ist nicht bekannt. 

 

1542 lesen wir im Walsroder Ukundenbuch wieder von Abgaben aus Bockhorn (UB Nr. 380): 

Brands Hof (Nr. 2) soll für sechs Schilling Roggen und für die gleiche Summe Hafer liefern, 

Clawis (Claas aus Fahrenholz?), Dirik und Eylert liefern die gleiche Menge, Hans im Deil ï 

jetzt ist nur von einem Hof die Rede ï muß einen Wichimten Roggen geben. Der Malter war 

ein Hohlmaß von 1,25-2 Hektoliter, ein Himten faßte etwa 31 Liter. Gern wüßte man, was 

damals der Roggen kostete, aber eine zuverlässige Quelle habe ich dafür nicht gefunden. 

 

Das 19. Jahrhundert 

 

Die Mitteilungen aus gedruckten Quellen enden 1542. Viele Fragen zur Geschichte, die 

deshalb offen bleiben müssen, ließen sich nur durch zeitraubende Archivstudien klären. 

Welcher Geschichtskundige aber will sich dieser mühevollen Arbeit unterziehen? So wüßte 

man gerne, wie sich die Reformation im Kirchspiel Düshorn abgespielt hat. Wahrscheinlich 

stammen die Holzschnitzfiguren, die Pastor Hoppe in den zwanziger Jahren auf dem Boden 

der Kirche fand und heute das Innere des Gotteshauses schmücken, aus vorreformatorischer 

Zeit.. Wie überstanden Dorf und Umgebung die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges? 

Hermann Lºns hat in seinem Roman ĂDer Wehrwolfñ von 1910 viel Phantasie entwickelt, die 

Geschichte der Heide im Zeitraffer zu beschreiben, aber es ist keine ernste Geschichtsschrei-

bung, die der Kritik standhielte. Seine Schilderung ist zwar eindrucksvoll zu lesen, aber nicht 

als Geschichtsquelle zu nutzen. 

 

Für Bockhorns Geschichte müssen wir also den Mut zur Lücke beweisen und den historischen 

Bericht dort fortsetzen, wo uns wieder zuverlässige Quellen zur Verfügung stehen, das ist erst 

wieder im 19. Jahrhundert der Fall. Zufällig sind gedruckte und handschriftliche Unterlagen 

aus der Gemeindeverwaltung Bockhorn in meine Hände gelangt, die ich nun auswerten kann. 

Recht gut dokumentiert ist die Franzosenzeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 

 

Seit 1714 sind Großbritannien und das Kurfürstentum Hannover in Personalunion vereint, d. 

h. die Länder der Krone werden weiter getrennt verwaltet, nur König und Kurfürst sind in 

einer Person vereint. Das hatte u. a. die Konsequenz, daß Englands Krieg gegen Napoleon 

auch das deutsche Territorium nicht unbeteiligt ließ. 1803 besetzen Napoleons Truppen das 



Land, drängen es dem König von Preußen auf, der es aber nach seiner Niederlage bei Jena 

und Auerstedt 1806 an Napoleon zurückgeben muß. 1807 wird im Süden Hannovers das 

Königreich Westfalen unter Napoleons Bruder Jerome gebildet, 1810 kommt auch der 

nördliche Teil des Landes dazu, damit auch Bockhorn. Die Franzosen bilden neue 

Verwaltungseinheiten nach rein rationalen Gesichtspunkten, führen die Neuerungen der 

Französischen Revolution ein, darunter die ersehnte Bauernbefreiung. Von all dem findet sich 

in den Bockhorner Archivalien eine Spur. Einquartierungen, Naturallieferungen ans 

französische Militär, Kriegssteuern (Kontributionen) und Kriegsfuhren belasten die Bauern. 

Die Verkoppelung der Feldmark kostet Geld für Landmesser und Hilfskräfte. Bockhorn hatte 

damals das Glück, einen außerordentlich tüchtigen Bürgermeister zu besitzen, der seine 

Spuren im Gemeindearchiv hinterlassen hat. Er versucht durch eine Dorf- und Feldordnung 

die Neuerungen in geregelte Bahnen zu lenken und macht sich viel Arbeit mit Entwürfen 

dafür. Nach der Entthronung Napoleons kehren die angestammten Fürsten zurück und 

schaffen die Neuerungen wieder ab. Die Verkoppelung in Bockhorn geht bis 1823 allerdings 

weiter; die alten Bewirtschaftungsmethoden wollten unsere Bauern offenbar nicht mehr 

wiederhaben. Vielleicht durften sie sich auch an das preußische Vorbild schadlos halten. 

Dessen König hatte durch Kabinettsorder 1823 verfügt,  Ă...so habe Ich dennoch, weil die 

fremde Gesetzgebung, so weit sie während ihrer kurzen Dauer zur faktischen Wirklichkeit 

gelangt war, einen unzweifel-haften Rechtszustand begründet hatte, [...] Meine Zustimmung 

ertheilt.ñ Die Ablösung der bäuerlichen Lasten konnte nun freiwillig von den Interessenten 

eingeleitet und abgeschlossen werden. Im folgenden werden vorhandenen Belege, soweit sie 

heute noch interessant sind, dokumentiert und erklärt. 

 

Besatzungslasten 

 

Das folgende Dokument aus dem Jahre 1813, dem letzten des Königreichs Westfalen, enthält 

eine Reihe wichtiger Informationen. Da sind zunächst die lokalen Verwaltungseinheiten, die 

nach französischem Vorbild geschaffen wurden und keine Rücksicht auf die historische 

Tradition nahmen. Die Ablieferungspflicht an das Militärmagazin in Celle war eine 

königliche Vorschrift aus dem Jahre 1813, nach der Niederlage Napoleons im Rußlandfeldzug 

1812. Noch war zwar Napoleon nicht geschlagen, aber sein Ende war doch wahrscheinlich. 

Dies wünschten zwar die Deutschen, aber die unter seiner Oberherrschaft eingeführten 

Reformen waren nicht unbeliebt. Dazu gehörte das Dezimalsystem bei Münzen, 

Längenmaßen und Gewichten, das Schluß machte mit den unterschiedlichsten Maßeinheiten, 

die aus dem Mittelalter überkommen waren. Der französiche  Franc war auch im Königreich 

Westfalen eingeführt worden und war soviel wert wie hundert Centimes. Cent ist das Wort für 

hundert im Französischen. Welches Verhältnis zwischen Franc und Taler bestand, wüßte man 

gerne, aber ich habe es nicht herausgefunden. Aus dem vorgedruckten Formular für 

abgelieferte Naturalien erfahren wir aber, was die Besatzungsmacht für Roggen, Heu und 

andere Agrarprodukte bezahlte. Als Fuhrlohn wurden etwa 30 Prozent des Warenwertes 

berechnet. Die Rechnung wurde ordentlich erstellt, der Betrag aber nicht ausbezahlt, sondern 

mit der auferlegten Kriegssteuer verrechnet. Im Jahre 1813 hat Bockhorn übrigens mehrfach 

nach Celle liefern müssen. Auch darüber liegen Dokumente vor, die aber keine neuen 

Erkenntnisse im Vergleich zu der unten abgebildeten Geschichtsquelle bieten 



 

 

Aus dem Jahre 1812 hat sich eine Abrechnung erhalten, die auflistet, was die Gemeinde für 

Kriegsfuhren zahlen sollte. Offenbar mußte man nicht selbst die Pferde anspannen, sondern 

konnte die Verpflichtung mit Geld ablösen. Die Gemeinde Bockhorn zahlte 1812 insgesamt 

50 Reichstaler, 11 gute Groschen und acht Pfennige. Es wurde also noch in der alten 

Währung abgerechnet. Welche Lasten in der Franzosenzeit zu tragen waren, geht aus einem 

Brief des damaligen Bürgermeisters(Maire) Breuel an den Bezirksbürgermeister (Canton 


